
VERPFLICHTENDE eRECHNUNG AB 2025

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag formulierte die 

Ampelkoalition das Ziel, den Umsatzsteuerbetrug zu 

bekämpfen und das Mehrwertsteuersystem zu mo-

dernisieren. Mit der Neufassung des § 14 Abs. 2 UStG 

durch das Wachstumschancengesetz wird nun die 

Einführung einer verpflichtenden eRechnung für im 

Inland steuerbare Umsätze zwischen inländischen 

Unternehmern (B2B) umgesetzt. Generelle Ausnah-

men von der eRechnungspflicht bestehen nur für 

Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise.

Die eRechnungsstellung für betroffene nationale 

Umsätze ist grundsätzlich ab dem 01.01.2025 ver-

pflichtend, allerdings bestehen verschiedene Über-

gangsregelungen:

 ▪ Bis Ende 2026 sind aus Vereinfachungsgründen 

neben der neuen eRechnung weiterhin andere 

Rechnungsformate einschließlich der Papierrech-

nung zulässig. Sonstige elektronische Rechnungen 

(z. B. pdf) dürfen wie bisher nur mit Zustimmung 

des Rechnungsempfängers verwendet werden. Für 

Unternehmer, deren Gesamtumsätze im vorange-

gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 Euro 

betragen haben, gilt diese Übergangsregelung bis 

Ende 2027.

 ▪ Bis Ende 2027 dürfen mit Zustimmung des Rech-

nungsempfängers weiterhin über das EDI-Verfahren 

übermittelte Rechnungen im bisherigen Format 

genutzt werden.  

WACHSTUMSCHANCENGESETZ: EINFÜHRUNG 
DER VERPFLICHTENDEN eRECHNUNG 

Der Bundesrat hat der vom Vermittlungsausschuss vorgelegten Fassung des Wachstums-
chancengesetzes zugestimmt. Ab 2025 besteht somit grundsätzlich die Pflicht zur elek-
tronischen Rechnungsstellung für bestimmte nationale Umsätze. Unternehmer müssen ab 
dann in der Lage sein, eRechnungen zu empfangen und zu verarbeiten.
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Hinweis

Unabhängig von den Übergangsregelungen muss 

jeder inländische Unternehmer ab dem 01.01.2025 

in der Lage sein, eRechnungen zu empfangen und 

zu verarbeiten.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE NEUE 

eRECHNUNG

Nach den geänderten umsatzsteuerlichen Vorgaben 

handelt es sich bei einer eRechnung um eine Rech-

nung, die in einem strukturierten elektronischen For-

mat ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und 

eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Hierbei 

muss eine eRechnung den internationalen Vorgaben 

der CEN-Norm EN 16931 entsprechen. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen sind auch individuelle Vereinba-

rungen zwischen Rechnungsaussteller und Rech-

nungsempfänger über das genutzte Format für die 

elektronische Rechnungsstellung zulässig.

Hinweis

Weitere Informationen zu den technischen Anfor-

derungen an die neue eRechnung finden Sie hier.

ERSTE EINSCHÄTZUNG IHRES HANDLUNGSBE-

DARFS MIT DEM eRECHNUNGS READINESS CHECK

Im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen Umstellung 

auf die Verwendung und Verarbeitung von eRechnun-

gen hat zunächst eine sorgfältige Analyse der bisheri-

gen Abrechnungs- und Rechnungseingangsprozesse 

zu erfolgen, um abschätzen zu können, in welchem 

Umfang technische und personelle Ressourcen erfor-

derlich sind, um die derzeitigen Prozesse an die vom 

Gesetzgeber angestrebten volldigitalisierten Systeme 

anzupassen.

Um Ihnen einen schnellen Überblick über in Ihrem Un-

ternehmen schon vorhandene und noch umzusetzen-

de Maßnahmen zu ermöglichen, haben wir den RSM 

Ebner Stolz eRechnung Readiness Check entwickelt. 

Damit erhalten Sie auf Basis des Ist-Zustandes in Ih-

rem Unternehmen eine schnelle Ersteinschätzung Ih-

res individuellen Handlungsbedarfs. 

Hinweis

Weitere Informationen zum eRechnungs Readi-

ness Check finden Sie hier. Zur Einführung der 

eRechnung auf nationaler und europäischer Ebene 

werden wir in Kürze auch ein Webinar anbieten.

WEITERE UMSATZSTEUERLICHE ÄNDERUNGEN IM 

WACHSTUMSCHANCENGESETZ

Neben der Einführung der verpflichtenden eRech-

nung enthält das Wachstumschancengesetz u. a. fol-

gende umsatzsteuerliche Änderungen: 

 ▪ Die Vereinfachungsregelung zum Übergang der 

Steuerschuldnerschaft in Fällen, in denen sowohl 

der Leistungsempfänger als auch der leistende 

Unternehmer den Umsatz irrtümlich der Regelung 

des § 13b Abs. 2 UStG unterworfen haben, ist ab 

01.04.2024 auch auf Umsätze mit Emissions-, Gas- 

und Elektrizitätszertifikaten nach § 13b Abs. 2 Nr. 6 

UStG anzuwenden (§ 13b Abs. 5 Satz 8 UStG-neu).
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https://www.ebnerstolz.de/de/erechnung-readiness-check-481118.html
https://www.ebnerstolz.de/de/einfuehrung-verpflichtende-erechnung-deutschland-454443.html


 ▪ Die Möglichkeit der Befreiung von der Verpflichtung 

zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

und damit der Leistung von Vorauszahlungen 

besteht ab 01.01.2025, wenn die Steuer für das vor-

angegangene Kalenderjahr nicht mehr als 

 2.000 Euro (bisher 1.000 Euro) betragen hat  

(§ 18 Abs. 2 Satz 3 UStG-neu).

 ▪ Kleinunternehmer werden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 

4 UStG-neu – entgegen der bisherigen Regelung 

– erstmals für den Besteuerungszeitraum 2024 

grundsätzlich von der Pflicht zur Abgabe von Um-

satzsteuererklärungen befreit.  

 ▪ Die Umsatzschwelle für die Möglichkeit der Ist-Ver-

steuerung wird ab dem Besteuerungszeitraum 2024 

von 600.000 Euro auf 800.000 Euro angehoben  

(§ 20 Satz 1 Nr. 1 UStG-neu).

ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

RSM Ebner Stolz stehen Ihnen bei Fragen 

zur Einführung der eRechnung jederzeit 

gerne zur Verfügung. Zudem können Sie sich auch 

gerne an unsere Umsatzsteuerexperten wenden.  
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